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Präambel 

 
Dieser Vertrag regelt die besondere Versorgung (BesV) auf der Grundlage des § 140a 
SGB V. 

 
Gegenstand des Vertrages ist die Behandlung von operativ behandlungsbedürftigen Versi-
cherten im Rahmen des definierten Leistungsspektrums mit dem Ziel, unnötige Eingriffe zu 
vermeiden, bei notwendigen Eingriffen stationäre Aufenthalte zu reduzieren und die Be-
handlungsabläufe zu verbessern.  

  
Ziel ist es, eine qualitativ hochwertige Versorgung der Versicherten mittels interdisziplinär-
fachübergreifender Vernetzung der beteiligten Fachärzte zu gewährleisten. Die Manage-
mentgesellschaft verpflichtet die kooperierenden Fachärzte, die Versicherten qualitätsgesi-
chert, wirksam, ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich zu versorgen. 
 
 

§ 1 Grundsätze und Ziele des Vertrages 

 
(1) Der Vertrag gilt bundesweit.  
 
(2) Die operativen Eingriffe richten sich nach dem Leistungskatalog gem. Anlage 1. 

 
(3) Die besondere Versorgung soll eine stationsersetzende Wirkung für die festgelegten 

Eingriffe entfalten, die zwar ambulantes Potenzial haben, aber in der Regelversorgung 
(RV) überwiegend im stationären Bereich durchgeführt werden. Die KKH und die Ma-
nagementgesellschaft streben eine Verlagerung der Leistungen aus der stationären 
Regelversorgung in die besondere Versorgung an. 

 
(4) Es sollen Kosteneinsparungen durch die Vermeidung von Doppeldiagnostik, kürzere 

Behandlungszeiten, Ausbau stationsersetzender Leistungen bei gleichzeitigem Rück-
gang stationärer Eingriffe und optimierte Nachsorgezeiten erreicht werden. 

 
(5) Durch die sichergestellte Behandlungs- und Betreuungsqualität soll das Risiko von 

Komplikationen und Rezidiven und die daraus resultierenden Folgekosten reduziert 
werden. 

 
(6) Die Versicherten sollen von den abgestimmten Behandlungsabläufen und den dadurch 

erzielten Qualitätsverbesserungen profitieren. Hierdurch soll die Patientenzufriedenheit 
gesteigert werden. 

 

§ 2 Managementgesellschaft 

 
(1) Die Managementgesellschaft ist in einem öffentlichen Register (z. B. Handels- oder Be-

rufsregister) eingetragen und weist dies durch eine Kopie nach (nicht älter als 6 Mona-
te). 
 

(2) Die Managementgesellschaft verpflichtet sich, die ihr in diesem Vertrag zugewiesenen 

Leistungen selbst und die ärztlichen Leistungen unter vertraglicher Einbeziehung von 

kooperierenden Leistungserbringern zu erbringen.  
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(3) Die Managementgesellschaft schließt mit kooperierenden Leistungserbringern gem.  

§ 3 des Vertrages Kooperationsvereinbarungen, mit denen sich die kooperierenden 

Leistungserbringer verpflichten, die im Vertrag vereinbarten Leistungen zu erbringen. 

 

§ 3 Kooperierende Leistungserbringer 

 
(1) An der besonderen Versorgung dürfen prä- und postoperativ tätige Leistungserbringer 

sowie Operateure und Anästhesisten teilnehmen. Es handelt sich dabei um 

a. niedergelassene Fachärzte, die gem. § 95 SGB V zur Teilnahme an der ver-
tragsärztlichen Versorgung zugelassen sind,  

b. Fachärzte, die an einem zugelassenen medizinischen Versorgungszentrum 
(MVZ) tätig sind, sofern das MVZ Kooperationspartner von der Managementge-
sellschaft ist, 

c. ermächtigte Fachärzte gemäß § 116 SGB V, welche nur im Rahmen ihres Er-

mächtigungsumfanges tätig werden dürfen, 

 
d. am zugelassenen Krankenhaus tätige Fachärzte, sofern das Krankenhaus Ko-

operationspartner von der Managementgesellschaft ist. 
 

(2) Die Kooperationspartner verpflichten sich zur Einhaltung der aus diesem Vertrag sowie 
den Anlagen ergebenden Rechte und Pflichten. Nach dem Abschluss der Koopera-
tionsvereinbarung mit der Managementgesellschaft gilt dieser Vertrag in seiner jeweils 
geltenden Fassung für die Kooperationspartner. 
  

(3) Die KKH ist berechtigt, die Zustimmung zur Kooperation mit bestimmten Leistungser-
bringern aus wichtigem Grund abzulehnen. Ein wichtiger Grund ist insbesondere die 
Auffälligkeit eines Arztes im Rahmen der Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfung 
nach § 106 SGB V oder nachgewiesenes Fehlverhalten gem. § 81a SGB V. Die Rück-
meldung der KKH an die Managementgesellschaft erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach 
Feststellung der Auffälligkeit.  

(4) Kooperationspartner können von der KKH von der Teilnahme an dieser besonderen 
Versorgung mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden, wenn gegen vertragliche 
Regelungen verstoßen und der den Ausschluss berechtigende Umstand trotz Aufforde-
rung nicht beseitigt wurde. 

 § 4 Leistungen Managementgesellschaft 

 
(1) Die Managementgesellschaft schließt mit den interessierten Leistungserbringern gem. 

§ 3 Kooperationsvereinbarungen gem. § 2 Abs. 2, mit denen sich die Leistungserbrin-
ger gegenüber der Managementgesellschaft zur Umsetzung der Rechte und Pflichten 
entsprechend dieses Vertrages verpflichten. 

(2) Eine flächendeckende und wohnortnahe Versorgung der teilnehmenden Versicherten 
ist zu gewährleisten. Die Managementgesellschaft stellt eine gleichmäßige Präsenz der 
beteiligten Operateure sicher. 
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(3) Die Managementgesellschaft bindet nur solche Kooperationspartner vertraglich ein, die 
die Voraussetzungen gem. § 3 und die besonderen Qualitätskriterien gem. § 13 erfül-
len. Die Managementgesellschaft überprüft die Einhaltung der Qualitätskriterien vor 
Abschluss der Kooperationsvereinbarungen und weist dies der KKH auf Verlangen 
nach. 

(4) Die Managementgesellschaft informiert die KKH über die Aufnahme neuer Kooperati-
onspartner und die entsprechenden Praxis- und OP-Standorte und gewährt der KKH 
hierfür Zugang zu einem Portal zum Zweck der Einsichtnahme.  

(5) Die Managementgesellschaft stellt eine einheitliche und vollständige Dokumentation 

der erbrachten Leistungen durch die Kooperationspartner sicher. Die Managementge-

sellschaft wertet gem. § 9 in regelmäßigen Abständen die nachfolgenden Parameter 

aus, aggregiert und anonymisiert die Auswertungsergebnisse:  

 

 Diagnose 

 Durchgeführte Prozedur 

 Anzahl Fälle 

 Anzahl Komplikationen 

 Gründe für Komplikationen 

 Kosten 

 Geschlecht  

 Alter 

 Verteilung nach Bundesland und Leistungserbringer 

 
(6) Die Managementgesellschaft stellt der KKH die Teilnahmeerklärungen gem. § 6 Abs. 4 

eingescannt als passwortgeschütztes PDF-Dokument per E-Mail oder als Sammel-
Download-Möglichkeit in einem datenschutzrechtlich geschützten Portal vor Rech-
nungslegung zur Verfügung. Darüber hinaus gewährt die Managementgesellschaft der 
KKH nach Aufforderung Einsicht in die Teilnahmeerklärungen oder sendet diese auf 
Anfordern der KKH zu. 
 

(7) Die Managementgesellschaft nimmt gem. § 11 die Abrechnung der Leistungen der Ko-

operationspartner gegenüber der KKH vor und übernimmt im Rahmen der ihr obliegen-

den Budgetverantwortung die Vergütung der Kooperationspartner. Vergütungsansprü-

che der Kooperationspartner gegenüber der KKH bestehen nicht. 

 

§ 5 Leistungen der prä- und postoperativ tätigen Leistungserbringer 

 

(1) Jeder dieser besonderen Versorgung teilnehmende Kooperationspartner gem. § 3 

kann für die in Anlage 1 definierten Eingriffe die prä- und/oder postoperativen Leistun-

gen erbringen. 

 
(2) Der prä-operativ tätige Leistungserbringer wird vom Operateur, der die OP-Indikation 

festgestellt hat, damit beauftragt, die für die Durchführung des operativen Eingriffs not-
wendigen Laborwerte zu erheben und die erforderlichen Voruntersuchungen vor-
zunehmen.  
 

(3) Der Operateur und der prä-operativ tätige Leistungserbringer tauschen sich vor Durch-
führung des Eingriffs über die OP-Indikation und das weitere Vorgehen aus. 
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(4) Der postoperativ tätige Leistungserbringer nimmt die weitere postoperative Nachbe-

treuung im Operationsfeld bzw. Wundbereich einschließlich der Einleitung notwendiger 

Folgemaßnahmen vor. Bei eintretenden Komplikationen nimmt er Kontakt zum Opera-

teur auf und überweist den Patienten an den Operateur zurück.  
   

§ 6 Leistungen der Operateure  

 
(1) Der Operateur stellt eine Terminvergabe zur Erstvorstellung des Versicherten innerhalb 

von 14 Tagen nach Kontaktaufnahme durch den Versicherten sicher. 
 

(2) Der Operateur stellt eine gesicherte Diagnose bzw. überprüft die OP-Empfehlung des 
prä- operativ tätigen Leistungserbringers und gleicht diese mit den Leistungen der An-
lage 1 ab.  
 

(3) Der Operateur klärt den KKH-Versicherten über die Möglichkeit der Teilnahme an der 
besonderen Versorgung auf und händigt dem KKH-Versicherten anschließend die Teil-
nahmeunterlagen (Anlage 2) zur Unterzeichnung aus. 

 
(4) Der Operateur ist berechtigt und verpflichtet, die Teilnahmeerklärung des Versicherten 

an diesem Vertrag für die KKH entgegenzunehmen. Die Teilnahmeerklärung ist für die 
Dauer von mindestens 6 Jahren aufzubewahren. 

 
(5) Sofern sich der teilnehmende Versicherte für den operativen Eingriff entschließt, stellt 

der Operateur in Abstimmung mit dem Patienten einen OP-Termin grundsätzlich in-
nerhalb von 8 Wochen nach der Entscheidung des Versicherten über die Durchführung 
des operativen Eingriffs sicher.  

(6) Der Operateur führt den vertraglich vereinbarten Eingriff gem. Anlage 1 durch und 
nimmt die Abrechnung gegenüber der Managementgesellschaft vor. Mit seiner Ab-
rechnung gegenüber der Managementgesellschaft gem. § 6 Abs. 9 bestätigt der Ope-
rateur die Einschreibung durch Unterschrift des Versicherten sowie die Aufbewahrung 
der Teilnahmeerklärung im Original.  
 

(7) Der Operateur stellt die unmittelbare postoperative Überwachung des teilnehmenden 
Versicherten sowie die Unterbringung in einem Ein- oder Zweibettzimmer sicher, sofern 
dies medizinisch notwendig ist. Die Unterbringung ist für den Versicherten kostenfrei.  

 
(8) Der Operateur stellt eine 24h-Rufbereitschaft nach dem operativen Eingriff für läng-

stens 12 Tage beginnend ab dem OP-Folgetag sicher. 
 

(9) Der Operateur stellt sicher, dass der prä- und postoperativ tätige Leistungserbringer 
über den OP-Verlauf informiert wird und alle notwendigen Behandlungsunterlagen 
erhält. Er stellt die Durchführung der weiteren postoperativen Nachsorge durch den 
prä- und postoperativ tätigen Leistungserbringer sicher. 
 

(10) Der Operateur informiert die KKH über der Managementgesellschaft unverzüglich, 
wenn 

a. eine Einweisung zur stationären Behandlung erforderlich ist; 
b. sich ein Unfall während der Maßnahme (z. B. Unfall im Sinne des § 2 Abs. 

                     1 Nr. 15 SGB VII) ereignet hat. 
 
(11)  Der Operateur erstellt über jeden teilnehmenden Versicherten einen ärztlichen Be- 
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richt, der jedem Versicherten bei seiner Entlassung für den prä- und postoperativ täti-
gen Leistungserbringer ausgehändigt wird. 
 

§ 7 Leistungen bei Komplikationen 

 
(1) Bei komplikativen Verläufen entscheidet der Operateur in Abstimmung mit dem prä- 

bzw. postoperativ tätigen Leistungserbringer, ob die weitere Behandlung des teilneh-
menden Versicherten durch eine vollstationäre Versorgung im Krankenhaus erfolgen 
soll.  
 

(2) Kommt es bis 12 Tage nach Durchführung des operativen Eingriffs durch einen an die-
sem Vertag teilnehmenden Operateur zu Komplikationen bzw. Revisionseingriffen,  die 
mit dem Eingriff ursächlich in Zusammenhang stehen, ist die Nachbehandlung mit der 
Fallpauschale abgegolten. 
 

(3) Kommt es bei der Versorgung von teilnehmenden Versicherten zu Komplikationen, die 
eine reguläre stationäre Aufnahme erfordern, fällt keine Fallpauschale an. Die bis dahin 
angefallenen Sachkosten sind nachzuweisen und werden von der KKH erstattet, je-
doch maximal in der Höhe der entsprechenden Fallpauschale. Bei der stationären Auf-
nahme im Krankenhaus wird als Aufnahmetag gem. § 14 Abs. 2 BPflV nicht der Tag, 
an dem die Leistungen der besonderen Versorgung begonnen haben, zugrunde gelegt, 
sondern der Tag der regulären stationären Aufnahme gem. Abs.1. 

 

§ 8 Teilnahme von Versicherten 

 
(1) Die Teilnahme an der besonderen Versorgung ist freiwillig und für den Versicherten 

kostenfrei.  
 

(2) An dieser besonderen Versorgung können alle Versicherten unter folgenden Voraus-
setzungen teilnehmen. 

 
1.  Medizinische Voraussetzungen: 

 
a. Die Art der Erkrankung und der erforderliche operative Eingriff lassen sich  

in  das Leistungsangebot dieser besonderen Versorgung gem. Anlage 1 
einordnen. 

 
b.   Der  Operateur hat eine durch entsprechende Diagnostik begründete Indi-

kation gem. Anlage 1 gestellt und die Notwendigkeit der Durchführung ei-
nes operativen Eingriffs festgestellt.  

 
c.      Der Operateur hat gemeinsam mit dem Anästhesisten entschieden, dass 

die individuelle Risikosituation des Versicherten die Durchführung eines  
Eingriffes in dieser stationsersetzenden Versorgungsform rechtfertigt und 
eine vollstationäre Behandlung im Krankenhaus nicht erforderlich ist. 

 
2.  Sachliche Voraussetzungen: 

 
a. Der Versicherte ist bei der KKH versichert und weist dies durch Vorlage 

seiner Krankenversicherungskarte nach. 
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b. Der Versicherte willigt durch Unterzeichnung der Teilnahmeerklärung (An-
lage 2) ein, an der besonderen Versorgung teilzunehmen. Die Unterzeich-
nung der Teilnahmeerklärung erfolgt beim Operateur, der die OP-Indikation 
festgestellt hat.  

    
(3) Die Teilnahme des Versicherten endet mit dem Ende der Mitgliedschaft bei der KKH, 

mit Ende des nachgehenden Anspruches bzw. spätestens mit Ablauf der postoperati-
ven Nachbetreuung. 
 

(4) Der Versicherte kann seine Teilnahme an der besonderen Versorgung innerhalb von 
14 Tagen nach Unterzeichnung der Teilnahmeerklärung gegenüber der KKH schriftlich 
oder zur Niederschrift widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs an die KKH.  
 

(5) Nach Ablauf dieser Frist kann der Versicherte seine Teilnahme an dem besonderen 
Versorgungsangebot im Wege einer außerordentlichen Kündigung beenden, sofern ein 
wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund ist z.B. der Wohnortwechsel des Versi-
cherten, wenn vor Ort kein Leistungserbringer ansässig ist, der an diesem Vertrag 
teilnimmt. 

 

§ 9 Fallzahlentwicklung  

 
(1) Die KKH und die Managementgesellschaft verfolgen gemeinsam das Ziel, unnötige 

operative Eingriffe zu vermeiden. Hierfür wird die Fallzahlentwicklung im Rahmen die-
ses Vertrages überwacht und ein kontinuierlicher Austausch zwischen den Vertrags-
partnern vorgenommen. 
 

(2) Sofern im Verhältnis zur stationären Regelversorgung überproportionale Mengenaus-
weitungen festgestellt werden, verpflichtet sich die Managementgesellschaft zur Ergrei-
fung von geeigneten Maßnahmen, mit denen derartige Mengenausweitungen vermie-
den werden.    

§ 10 Vergütung 

 
(1) Die Vergütung der Leistungen im Rahmen dieser besonderen Versorgung erfolgt auf 

der Basis von Fallpauschalen. Für alle im Rahmen dieses Vertrages erbrachten Leis-
tungen trägt die Managementgesellschaft die Budgetverantwortung. Die Management-
gesellschaft nimmt die Vergütung der prä- und postoperativ tätigen Leistungserbringer 
sowie der Operateure und Anästhesisten vor. Die Höhe der Fallpauschalen ergibt sich 
aus der Anlage 1.  
 

(2) Mit der Fallpauschale sind alle prä- und postoperativen Leistungen, sowie der operative 
Eingriff einschließlich der Anästhesie- und Sachkosten abgegolten. 
 

(3) Mit den Fallpauschalen sind auch die Kosten für die Inanspruchnahme von Leistungen 
von nicht an dieser besonderen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringern abge-
golten, soweit die Versicherten von einem an dieser besonderen Versorgung teilneh-
menden Leistungserbringer an einen nicht teilnehmenden Leistungserbringer überwie-
sen wurden oder aus sonstigen Gründen berechtigt waren, nicht teilnehmende Leis-
tungserbringer in Anspruch zu nehmen. Weiterhin sind alle Verwaltungs- und Doku-
mentationskosten sowie die Kosten der Qualitätssicherung nach § 13 mit den Fallpau-
schalen abgegolten. 
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(4) Der KKH obliegt das Recht die Vergütungshöhe der vertraglich vereinbarten Leistun-
gen (Anlage 1) einmal jährlich an die Marktsituation anzupassen.  Die Vergütungsan-
passung wird den Vertragspartnern in schriftlicher Form bekanntgegeben. Die Ver-
tragspartner haben bei Vergütungsanpassungen ein Sonderkündigungsrecht.   

§ 11 Abrechnung 

  
(1) Die Managementgesellschaft rechnet die Leistungen, die die Kooperationspartner im 

Rahmen dieses Vertrages gem. §§ 5 und 6 erbringen, gem. § 295 Abs.1b SGB V im 
Datenträgeraustauschverfahren mit der KKH ab. 
 

(2) Eine Abrechnung von Leistungen, die durch die Kooperationspartner im Rahmen die-
ses Vertrages erbracht wurden, gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung ist aus-
geschlossen. 
  

(3) Nach Abschluss des Behandlungsfalls übersendet die Managementgesellschaft der 
KKH innerhalb von 30 Kalendertagen eine Rechnung in Höhe der vereinbarten Fall-
pauschale unter der Angabe der persönlichen Daten des teilnehmenden Versicherten, 
der Versicherungsnummer und der jeweils geltenden ICD-10/OPS-Klassifikation mit 
entsprechender Qualifikation.  

 
(4) Die Vergütung für alle im Rahmen dieser besonderen Versorgung erbrachten Leistun-

gen wird von der KKH innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zugang der Rechnung 
und der Daten gemäß § 11 Abs. 3 mit befreiender Wirkung an die Managementgesell-
schaft gezahlt. Die KKH hat das Recht, aufgrund konkreter Zweifel an der Notwendig-
keit, Zweckmäßigkeit oder Wirtschaftlichkeit der erbrachten Leistung, den MDK zur 
gutachtlichen Stellungnahme einzuschalten. Ergibt die Zweitbegutachtung des MDK 
(nach Stellungnahme durch die Managementgesellschaft), dass die Leistung zu Un-
recht erbracht bzw. nicht sachgemäß abgerechnet wurde, kann die KKH den überzahl-
ten Betrag mit nachfolgenden Vergütungsansprüchen von der Managementgesell-
schaft verrechnen. 

 
(5) Beanstandungen sachlicher oder rechnerischer Art können grundsätzlich auch nach 

Zahlung der Rechnung geltend gemacht werden. Beanstandungen sind innerhalb von 
12 Monaten nach Eingang der Rechnung bei der KKH geltend zu machen. 

 
(6) Von den teilnehmenden Versicherten werden keine zusätzlichen Entgelte für die in den 

Fallpauschalen abgebildeten originären medizinischen Leistungen erhoben. 
 

§ 12 Anpassung der Vergütungshöhe bei Mengenausweitungen 

 
(1) Die KKH und die Managementgesellschaft streben mit dem Vertrag eine Verlagerung 

der Fallzahlen aus der stationären Regelversorgung (RV) in die besondere Versor-
gung (BesV) an. Zur Feststellung von Verlagerungstendenzen und Mengenentwick-
lungen bei den vertragsrelevanten Fallpauschalen werden Basisparameter ermittelt, 
auf deren Grundlage überproportionale Mengenausweitungen innerhalb des Vertrages 
identifiziert werden sollen (Anlage 4 Schaubild Mengenbegrenzungsregelungen).  
 

(2) Für den Zeitraum von 2016 bis 2020 wird das geometrische Mittel der jährlichen pro-
zentualen Fallzahlentwicklung der Leistungen gem. Anlage 1, die innerhalb der RV er-
bracht worden sind, ermittelt. Dieses geometrische Mittel ist die Basis für die Festle-
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gung einer prognostischen Fallzahlentwicklung für das Jahr 2021 (Erwartungswert). 
Berücksichtigt wird beim Erwartungswert auch die Entwicklung des Versichertenbe-
standes der KKH. 
 

(3) Der Erwartungswert (RV und BesV) für das Jahr 2021 ergibt sich aus der Multiplikation 
der tatsächlichen Fallzahlen 2020 (RV und BesV) mit dem geometrischen Mittel gem. 
Abs. 2. 
 

(4) Übersteigen die tatsächlichen Fallzahlen in RV und BesV im Jahr 2021 den rechneri-
sche Erwartungswert für 2021 um mehr als 15 %, so erfolgt eine spezifizierte Auswer-
tung der Fallzahlentwicklung innerhalb der BesV. 
 

(5) Für die Auswertung der Fallzahlentwicklung innerhalb der BesV wird für das Jahr 2021 
als Basis die Prognose zugrunde gelegt, dass eine Verlagerung von 16 % der Fälle 
aus der RV in die BesV erfolgt. Ab 2022 erfolgt ein Abgleich der tatsächlichen Fallzah-
len der BesV mit den Fallzahlen des jeweiligen Vorjahres der BesV unter Berücksich-
tigung der durchschnittlichen jährlichen Fallzahlenentwicklung. 
 

(6) Sofern die Auswertung der jährlichen Fallzahlentwicklung innerhalb der BesV gem. 
Abs. 5 einen Fallzahlanstieg von mehr als 15 % ergibt, erfolgt eine Minderung der 
Fallpauschalen gem. Anlage 1 um 10 %. Bei einem Fallzahlanstieg um mehr als 20 % 
erfolgt eine Minderung der Fallpauschalen gem. Anlage 1 um 15 %. Die geminderten 
Fallpauschalen gelten jeweils für das Folgejahr.  
 

(7) Über die Entwicklung der Fallzahlen erfolgt ein regelmäßiger Austausch zwischen den 
Vertragspartnern. 

 

§ 13 Qualitätssicherungsmaßnahmen 

 

(1) Die Managementgesellschaft übernimmt die Gewähr dafür, dass alle an der besonde-
ren Versorgung beteiligten Kooperationspartner die organisatorischen, betriebswirt-
schaftlichen sowie die medizinischen und die medizinisch-technischen Voraussetzun-
gen für die vereinbarte besondere Versorgung entsprechend dem allgemein anerkann-
ten Stand der medizinischen Erkenntnisse und des medizinischen Fortschritts erfüllen. 

 
(2) Die operativen Eingriffe gem. Anlage 1 dürfen nur durch Kooperationspartner gem. § 3 

durchgeführt werden. Die teilnehmenden Kooperationspartner erfüllen die Vorausset-
zungen zum ambulanten Operieren nach der Vereinbarung von Qualitätssicherungs-
maßnahmen beim ambulanten Operieren gemäß §§ 13 und 15 des Vertrages nach       
§ 115 b SGB V Abs.1 SGB V in der jeweils gültigen Fassung. 
 

(3) Die operierenden Kooperationspartner sind dazu verpflichtet, regelmäßig fachspezifi-
sche Fortbildungen im Bereich der orthopädischen Chirurgie zu absolvieren. Hierfür 
sind jährlich mindestens 30 fachspezifische Fortbildungspunkte zu erwerben. Der 
Nachweis über die Fortbildung ist der Managementgesellschaft vorzulegen.  
 

(4) Die Managementgesellschaft stellt sicher, dass die operierenden Kooperationspartner 
die Eingriffe gem. Anlage 1 nur dann durchführen, wenn sie der Managementgesell-
schaft den Nachweis über eine entsprechende Zertifizierung bzw. eine jahresbezogene 
Mindestanzahl an durchgeführten Operationen vorgelegt haben. Sofern ein kooperie-
render Operateur die Zertifizierung bzw. die Mindestmengen pro Jahr nicht nachweisen 
kann, darf er die vertragsgegenständlichen operativen Eingriffe nicht durchführen.  



 

 

 
Vertrag zur besonderen Versorgung nach § 140a SGB V über die Versorgung  
mit stationsersetzenden Leistungen,  
Vertragsnummer 777, Vertragskennzeichen 121A12KK008 

 11 

 
(5) Die festgelegten Qualifizierungs- und Zertifizierungsvorgaben sowie die Mindestmen-

gen für die Eingriffe ergeben sich aus Anlage 5. 
 

(6) Die Managementgesellschaft legt der KKH die Nachweise gem. § 13 Abs. 3 und 4 auf 
Verlangen vor. 
 

(7) Die Kooperationspartner erkennen die Empfehlungen zu den Anforderungen der Hygi-
ene bei Operationen und anderen invasiven Eingriffen des Robert-Koch-Institutes so-
wie die Leitlinien der operativen Fachgesellschaft, die durch die Arbeitsgemeinschaft 
der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaft (AWMF) niedergelegt sind, an. 
Die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin für 
ambulantes Operieren bzw. Tageschirurgie, für anästhesiologische Voruntersuchungen 
sowie für die postoperative Überwachung jeweils in der gültigen Fassung sind zu be-
rücksichtigen. Ferner sind die jeweiligen Regelungen zur Qualitätssicherung der ärztli-
chen Leistungserbringung, insbesondere die §§ 95d, 135 Abs. 2, 135a und 137 SGB V, 
zu erfüllen. Die Managementgesellschaft verpflichtet sich, alle an der Versorgung Mit-
wirkenden an diese Bedingungen zu binden. 
 

(8) Als Mindeststandard hinsichtlich der baulichen, apparativ-technischen und hygieni-
schen Anforderungen gilt die Anlage 1 der Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qua-
litätssicherung ambulanter Operationen.  
 

(9) Zur Überprüfung der Zufriedenheit der teilnehmenden Versicherten mit der besonderen 
Versorgung nach diesem Vertrag führt die KKH Kundenbefragungen durch. Die Ergeb-
nisse werden gemeinsam mit der Managementgesellschaft bewertet. Sofern erforder-
lich, fließt der sich ggf. ergebende Anpassungsbedarf in Weiterentwicklungsmaßnah-
men ein.  
 
 

§14 Beitritt weiterer Krankenkassen 

(1) Weitere Krankenkassen können diesem Vertrag mit Zustimmung der KKH auf 

Auftraggeberseite beitreten. Der Beitritt kann mit einer Frist von 4 Wochen zum 

Monatsersten erklärt werden.  

(2) Die KKH informiert die teilnehmenden Managementgesellschaften im Falle des Beitritts 

anderer Krankenkassen unverzüglich über den Zeitpunkt des Wirsamwerdens des Bei-

tritts. 

(3) Die Managementgesellschaft hat im Falle des Beitritts einer anderen Krankenkasse ein 

Sonderkündigungsrecht.  

§ 15 Datenschutz 

 
(1) Die Vertragspartner verpflichten sich, bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

alle geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften – insbesondere die der Eu-

ropäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), der Sozialgesetzbücher (SGB) 

und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) – einzuhalten und nur die personenbe-

zogenen Daten zu verarbeiten, deren Verarbeitung zur Erfüllung der sich aus diesem 

Vertrag ergebenden Aufgaben erforderlich ist. 
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(2) Der jeweilige Vertragspartner ist für die sich im Rahmen seiner vertraglichen Aufgaben 

ergebende Datenverarbeitung verantwortlich. Die Mitarbeiter der Vertragspartner sind 

auf die Einhaltung des Datengeheimnisses zu verpflichten. Erforderliche technische und 

organisatorische Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes sind zu treffen und 

nachzuhalten.  

 

(3) Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Grundlage der vorherigen Einwilligung des Versi-

cherten. Im Rahmen der Information des Versicherten über die Versorgung ist dieser 

vor Abgabe seiner Einwilligungserklärung umfassend über die Reichweite der ihn be-

treffenden Datenverarbeitung aufzuklären. Die Transparenzverpflichtungen nach der 

EU-DSGVO gegenüber dem Versicherten sind von den Vertragspartnern zu erfüllen. 

 

(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des jeweils anderen Vertragspartners sind streng 

vertraulich zu behandeln und gegen Einsichtnahme Dritter zu schützen. Die Verpflich-

tung zur Einhaltung des Daten- und Sozialgeheimnisses und zur Wahrung der Vertrau-

lichkeit bleibt auch nach Ende des Vertragsverhältnisses bestehen. 

 

§ 16 Öffentliche Darstellung und Öffentlichkeitsarbeit 

 

(1) Die Managementgesellschaft verpflichtet sich, die Darstellung der teilnehmenden Leis-

tungserbringer (operativ tätige Ärzte bzw. Praxiskliniken) auf einer Internetseite vorzu-

nehmen. Die Seite erhält das Branding der KKH. Die Managementgesellschaft stellt 

eine taggleiche Aktualität der teilnehmenden Leistungserbringer sicher und übernimmt 

die Pflege und Wartung dieser Seite. Die Internetseite ist idealerweise mit einer Um-

kreissuche ausgestattet, die es erlaubt, eine Postleitzahlsuche vorzunehmen und je 

nach Umkreis teilnehmende Leistungserbringer im Listenformat darstellt. 

(2) Die Liste der teilnehmenden Leistungserbringer (prä- und postoperativ tätige Ärzte 

sowie Operateure) ist zu Beginn des Vertrages sowie bei Änderungen der Leis-

tungserbringer an die KKH zu übersenden. Die Managementgesellschaft nimmt dies im 

Excel-Format gem. Anlage 3 (Übersicht Leistungserbringer und OP-Standorte) vor. 

(3) Über geplante Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit für diese besondere Versorgung  

informieren sich die Vertragspartner gegenseitig. Für gemeinsame Presseaktionen 

stimmen sich die Vertragspartner untereinander ab. 

 

§ 17 Inkrafttreten und Kündigung 

 
(1)  Dieser Vertrag tritt zum 01.06.2020 in Kraft. 
 
(2) Er kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von 3 Monaten zum Quartalsende, 

frühestens zum 31.12.2021, gekündigt werden. Das Recht auf außerordentliche fristlo-
se Kündigung eines Vertragspartners bleibt von dieser Regelung unberührt. 

 
(3) Kommt eine Einigung nach § 10 Abs. 4 dieses Vertrages nicht zustande, kann die An-
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lage 1 gesondert mit einer Frist von einem Monat zum Quartalsende gekündigt werden. 
Wird diese Anlage gekündigt, gilt ihr bisheriger Inhalt bis zu einer Neuvereinbarung 
weiter. 

 
(4) Dieser Grundvertrag bleibt durch Änderungen seiner Anlagen unberührt. 
 
(5) Eine außerordentliche Kündigung dieses Vertrages ist nur aus wichtigem Grund mög-

lich. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
 

a)  wenn die Voraussetzungen dieser besonderen Versorgung aus Gründen der 
Rechtsentwicklung, wesentlichen medizinisch-wissenschaftlichen oder tatsächli-
chen Gründen entfallen, 

 
b)  wenn die Leistungen, die Gegenstand dieser besonderen Versorgung sind, in er-

heblichem Umfange mangelhaft, unwirtschaftlich oder unvollständig erbracht wer-
den und hierdurch der Vorhabenzweck vereitelt, gefährdet oder beeinträchtigt wird. 

 
c)  wenn die zuständige Aufsichtsbehörde den Vertrag beanstandet. 

 
(6) Vor Erklärung einer außerordentlichen Kündigung haben die Vertragspartner – soweit  

möglich und zumutbar  –  auf eine Beseitigung des zur Kündigung berechtigenden Um-
standes hinzuwirken. 

 
(7) Die Kündigung hat mit eingeschriebenem Brief an den Vertragspartner und im Fall der 

Außerordentlichkeit unter Angabe der Kündigungsgründe zu erfolgen. 
 
(8) Versicherte, deren Behandlung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung  im 

Rahmen dieses Vertrags begonnen hat, jedoch noch nicht abgeschlossen ist, werden 
zu den Bedingungen dieser Vereinbarung auch über diesen Zeitpunkt  hinaus   behan-
delt. Die KKH verpflichtet sich zur Vergütung dieser Leistung entsprechend dieses Ver-
trages. 

§ 18 Schlussbestimmungen 

 
(1) Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich der An-

lagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für einen etwaigen 
Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform. 
 

(2) Die Anlagen sind verbindlicher Teil des Vertrages. 
 
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder durch gesetzli-

che  Neuregelungen oder höchstrichterliche Rechtsprechung ganz oder teilweise un-
wirksam werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit dieses Vertrages im Übrigen nicht 
berührt, es sei denn, diese waren für einen Vertragspartner so wesentlich, das ihm ein 
Festhalten am Vertrag nicht zugemutet werden kann. Tritt ein  solcher  Fall  ein,  ver-
ständigen sich die Vertragspartner unverzüglich über notwendige Neuregelungen. 
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_____________________                             __________________________________ 
Ort, Datum Kaufmännische Krankenkasse — KKH 

Abteilungsleitung 
 
 
 
 
_____________________                             __________________________________ 
Ort, Datum      Managementgesellschaft  

Geschäftsführung 
 


